
[Text eingeben] 
 

 

 

 

 
Tathandlung einer 

Ordnungswidrigkeit wird 
vor Ort festgestellt 

Geringfügige Ordnungswidrigkeit 

 

Ordnungswidrigkeit von 
Bedeutung 

 

Mündliche Verwarnung 
ohne Verwarnungsgeld 

Angebot einer 
kostenpflichtigen 

Verwarnung 

Annahme, Personalienfeststellung Ablehnung, Ende 

Verwarnungsverfahren 

Beginn Bußgeldverfahren 
Tatgeschehen erfassen, 
Personalienfeststellung, 

Anhörung, Tatvorwurf, Belehrung 
Aussageverweigerung, 
Zeugenbenennung, ggf. 

Fotobeweis 

Überweisung: 
Belehrung über a) Weigerungsrecht zu zahlen,  

b) fristgerechte Zahlung/Verfahrensweiterführung, 
c) Anhörung (nicht bei StVG) mit  

Aussageverweigerungsrecht in der Sache; Aussage 
wird konkret notiert und unterschrieben, 

Bescheinigung über Höhe des VG, Zahlungsfrist und 
Zahlungsort, Überweisungsträger, ggf. Fotobeweis 

Barzahlung: 
Belehrung über Weigerungsrecht 

zu zahlen, Bescheinigung der 
Bezahlung, (Sammel-) Einzahlung 

VG bei KaSt 

 

ÜB-Träger: Verwendungszweck 
VG/KAD/FD lfd. Nr.; von dort 

direkt auf Sachkonto zu buchen 
Abgabe nach Rechtsgebiet an 

Fachdienststelle, ZV KVÜ bei StVG 

Überwachung fristgemäßer ZE (1 Woche) 

Information über das 
Verfahren an 

Fachdienststellen zur 
Kenntnis 

Ja 
Nein, Rückzahlung verspäteter 

Zahlungseingang durch KAD  

 

Weiterführung des Bußgeldverfahren 
durch die Fachdienststellen; ggf. 

Nachermittlungen 

Bußgeldvorschlag 

 

Bußgeldbescheid 
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Vorhalt der konkreten Ordnungs-
widrigkeit mit Rechtsgrundlage 

 

Schnittstellenstruktur Kommunaler Außendienst (Owi) 

Einstellung 


